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MERKBLATT
ZUR REISEKOSTENABRECHNUNG


Grundsätzlich sollte die An- und Abreise zu Bildungsveranstaltungen so umweltfreundlich wie möglich erfolgen. Öffentliche Verkehrsmittel und Fahrgemeinschaften sind gegenüber der Einzelnutzung eines Privat-PKWs vorzuziehen.
Soweit Reisekosten nicht von dritter Seite, insbesondere durch den Arbeitgeber getragen werden, erhalten Teilnehmende an Bildungsveranstaltungen der IG Metall bei satzungsgemäßer Beitragsleistung ihre Fahrtkosten bei der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erstattet.
Entsprechend unseren Richtlinien zur Erstattung der Fahrtkosten ist zur Anreise grundsätzlich die günstigste Bahnfahrkarte 2. Klasse zu wählen. Dabei sind vorhandene Bahncards, Spartarife, Mitfahrerpreise und ggf. Großkundenrabatten mit einzubeziehen. Die Fahrkarten sind bei einem örtlichen Reisebüro, übers Internet oder direkt am Bahnhof zu kaufen. Gegen Vorlage des Fahrscheins werden die tatsächlichen Fahrtkosten erstattet. 
Möglicherweise günstiger ist die Buchung einer Fahrkarte mit dem Veranstaltungsticket der Bahn unter diesem Link www.igmservice.de/bahn .
Bei Einzelanreise mit dem PKW wird ebenfalls der günstigste Fahrpreis (mindestens 20% Rabatt vom Normalpreis) erstattet. Dies sind zurzeit 0,22 € je (gefahrenem) Kilometer. 
Reisen mehrere Teilnehmer*innen mit einem PKW an, erhält der/die Fahrer*in für die gesamte Fahrstrecke zurzeit 0,30 €, pro Kilometer. Die Erstattung der Fahrtkosten erfolgt bargeldlos.	
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